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größten Tabakflächen , die durchſchnittlich von einem Pflanzer bebaut werden , finden ſich in den

Bezirken Mannheim , Schwetzingen und Heidelberg . Auch innerhalb der einzelnen Landesteile weiſt
der durchſchnittliche Ertrag von Tabak im ganzen und auf den ha erhebliche Schwankungen auf .
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3. Die Wirkungen des Handwerkergeſetzes vom 26 . Juli 1897 ,

Vielſeitige auch im Reichstag geäußerte Wünſche nach Klarſtellung der Wirkungen des

ſogenannten Handwerkergeſetzes veraulaßten die verbündeten Regierungen Ende des Jahres 1901 ,
eine Erhebung über die Zahl der Junungen und deren Mitgliederzahl , ihre örtliche Verbreitung ,
ihre gewerbliche Gliederung und die Löſung der den Innungen zwangsweiſe und freiwillig obliegenden
Aufgaben anzuordnen .

Die Fragebogen wurden vom Reichsamt des Innern im Spätjahr 1904 den Regierungen
überſandt , von dieſen den in Betracht kommenden gewerblichen Vereinigungen übermittelt und
nach der Ausfüllung vom Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt in Berlin verarbeitet .

Die wichtigſten Ergebniſſe , ſoweit ſie Baden betreffen , ſollen nachfolgend in gedrängter Kürze
zur Darſtellung gelangen .

Nach dem Stand von Ende 1904 waren in Baden 82 Junungen mit 4340 Mitgliedern
vorhanden . Im Durchſchnitt des Reichs entfallen auf 100 000 Einwohner 82,2 , in Baden nur

22,0 Innungsmitglieder ; im Vergleich mit andern Bundesſtaaten nimmt letzteres faſt die letzte
Stelle ein ; in den norddeutſchen Staaten kommen auf 100000 Einwohner 97,8 , in Süddeutſchland
29,9 Innungsmitglieder .

Dieſer auffallende Unterſchied zwiſchen Nord - und Süddeutſchland findet ſeine Erklärung darin ,
daß in Süddeutſchland und namentlich in Baden ſchon vor der Einführung des Handwerkergeſetzes
zahlreiche Organiſationen ſelbſtändiger Handwerker , wie Fachgenoſſenſchaften , Fachvereine amd
Gewerbevereine mit großer Mitgliederzahl gegründet worden waren , die auch nach Inkrafttreten



26

des Geſetzes weiter beſtanden . Unter Berückſichtigung dieſer nicht unter den Begriff der Innung

im Sinne der . O. fallenden Handwerkervereinigungen , über die der Verband deutſcher Gewerbe -

vereine im Jahre 1906 eine Erhebung veröffentlicht hat , berechnet das Kaiſerl . Statiſtiſche Amt

die Zahl der auf 10 000 Einwohner kommenden gewerblich organiſierten Handwerker für Baden

auf 106,5 , während ſie für das Reich nur 99,2 beträgt . Tatſächlich iſt die Ziffer für Baden noch

um ein beträchtliches höher , da nach den Erhebungen des ſtatiſtiſchen Landesamts für das Jahr

1905 nicht 21040 , ſondern 27346 Mitglieder gewerblichen Vereinigungen angehörten .

Unter den 82 ermittelten Innungen waren 58 freie ( . ſ . 70,7 ) umd 24 ( . f. 29,3 %
aller Innungen ) ſog. Zwangsinnungenz letzteren gehörten 1558 (Ð. f. 35,9 % éaller Innungs⸗

mitglieder ) als Mitglieder an . Die Errichtung der Zwangsinnungen fällt in die Jahre 1899

( 29,2 %), 1900 ( 16,6 ° ) , 1902 ( 25,0 o ) 1903 ( 12 , %) und 1904 ( 16 ) . 13 wurden

gegründet auf Antrag einer beſtehenden Innung und hatten die Schließung der alten Innung zur

Folge , 11 auf Antrag einzelner Handwerker .
Die Verbreitung der Innungen in den 4 Handwerkskammerbezirken weiſt große Ver⸗

ſchiedenheiten auf . Die meiſten ( 52 mit 1526 Mitgliedern ) finden ſich im Handwerkskammerbezirk
Freiburg i Br. , dann in Karlsruhe , wo 26 Innungen mit 1743 Mitgliedern gezählt worden ſind .

In erſterem Bezirk betrug die Zahl der Zwangsinnungen 14 mit einer Mitgliederzahl von 869 ,

in letzterem 8 mit 533 Mitgliedern . Der Handwerkskammerbezirk Mannheim , der Sitz über —

wiegend fabrikmäßiger Betriebe iſt , weiſt 20 Innungen mit 933 Mitgliedern ( darunter nur

2 Zwangsinnungen mit 156 Mitgliedern ) , der Handwerkskammerbezirk Konſtanz nur 4 freie

Innungen mit 138 Mitgliedern auf,

Gig der Innungen ſind in erſter Reihe die größeren Städte von 20000 und mehr Ein⸗

wohnern , wo insgeſamt 46 Innungen ( 56,1 %) mit 2880 Mitgliedern ( 66,3/ ) gezählt wurden . Da

hierunter ſich 17 von den 24 Zwangsinnungen mit 1189 Mitgliedern ( 76,3 % aller Mitglieder)
befinden , ſo ſteht feſt , daß die Zwangsinnung im weſentlichen auf die größeren Städte beſchränkt
bleibt , wo in der Regel auch die geſetzlichen Vorausſetzungen erfüllt ſind , d. h. die Zahl der

Handwerker zur Bildung einer leiſtungsfähigen Innung ausreicht und eine umfaſſendere Beteiligung

am Genoſſenſchaftsleben gewährleiſtet wird . n
Über den Umfang der Mitgliederzahl der einzelnen Innungen gibt folgende Überſicht

Auskunft :
Mitgliedergruppen Zwangsinnungen Freie Innungen Zuſammen

1 — 14 1 8 9

15 — 29 3 21 24

30 — 49 5 12 17

50 — 99 11 8 19

100 —199 4 9 18

24 58 82 .

Darnach überwiegen bei Zwangsinnungen die mit größerer , bei den freien Innungen die mit

kleiner Mitgliederzahl , wobei bei der oberſten Größenklaſſe die Zahl der Zwangsinnungen auch

abſolut am kleinſten iſt , Ergebniſſe , die auch für das Reih im gamen feſtgeſtellt worden ſind .

Der gewerblichen Gliederung nach ſind 61 Innungen ( 74,4 %) mit 3157 Mit⸗

gliedern ( 72,7 ) reine Fachinnungen , d. h. auf Angehörige desſelben Handwerks beſchränkt ; in

19 Innungen ſind 995 Angehörige verwandter Gewerbe zuſammengefaßt . Gemiſchte Innungen
wurden nur 2 mit 188 Mitgliedern ermittelt . Die Zwangsinnungen , die geſetzlich nur für Hand⸗
werke gleicher oder verwandter Art zuläſſig ſind , fallen zur Hälfte auf Fachinnungen , zur Hälfte
auf Innungen verwandter Gewerbe .

Das ſtärkſte Beſtreben , ſich in Innungen zuſammenzuſchließen , zeigen die Metzger und Häcker .

Unter den 61 Fachinnungen finden ſich 18 Metzger - und 13 Bäckerinnungen , unter letzteren
2 Zwangsinnungen . An 2. Stelle kommen die Schuhmacher mit 5 Innungen , die Tiſchler , Buch —

binder , Schneider und Glaſer mit je 3, die Schmiede , Schloſſer und Böttcher mit je 2, die Stell —

macher , Konditoren , Friſeure , Stukkateure , Maler , Schornſteinfeger und Tapezierer mit je 1 Innung .
Bei den 19 Innungen verwandter Gewerbe ſind die Barbiere , Friſeure und Heilgehilfen mit 6,

die Maler , Lackierer und Vergolder mit 4 beteiligt . Auf die Metallverarbeiter , die Sattler , Tapeziere

und Seiler entfallen je 2, die übrigen 5 kommen auf die Holzverarbeitung und das Baugewerbe .
An gewerblichem Hilfsperſonal beſchäftigten die Innungen 9448 Geſellen und 2020

Lehrlinge , in den Zwangsinnungen arbeiteten 2497 Geſellen und 556 Lehrlinge . Die Lehrlings⸗

zahl muß als ſehr nieder bezeichnet werden, da noch nicht auf den zweiten Meiſter 1 Lehrling kommt .

pee
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Über die Tätigkeit der Innungen , beſonders auf wirtſchaftlichem und ſozialpolitiſchem Gebiet ,
hat die amtliche Zählung folgendes Bild zutage gefördert .

Die 82 Innungen hielten im Jahre 1904 insgeſamt 467 Vorſtandsſitzungen und
440 Innungsverſammlungen ab ; die Zwangsinnungen haben daran mit 177 bezw . 138
einen im Verhältnis zu ihrer Zahl höheren Auteil . Bei 4 Innungen fand keine Vorſtandsſitzung ,
bei einer keine Innungsverſammlung ſtatt .

Innungsſchiedsgerichte beſtehen in Baden keine ; eine Innung hat ein Einigungs —
amt eingerichtet . Für Entſcheidungen von Streitigkeiten in Lehrlingsangelegenheiten waren
12 Innungen in 22 Fällen , die ſich gleichmäßig auf Zwangs - und freie Innungen verteilen , tätig .

Geſellenausſchüſſe finden ſich bei ſämtlichen Zwangsinnungen und bei 47 freien
Innungen . Bei 5 Innungen verſagte der Geſellenausſchuß ſeine Zuſtimmung zu den Beſchlüſſen
der Innungsverſammlung ; in einem Falle wurde dieſe durch die Aufſichtsbehörde ergänzt . Bei einer

Innung verweigerte der Geſellenausſchuß ſeine Teilnahme an den Innungsgeſchäften , bei einer
weiteren war er als Vermittler bei Lohnſtreitigkeiten tätig .

Ausſchüſſe für das Lehrlingsweſen ſind bei 63 Innungen , darunter 23 Zwangs⸗
innungen eingerichtet . 10 Innungen befaſſen ſich mit Lehrſtellenvermittelung , 73 führen Lehrlings⸗
rollen ; eine Gebühr für die Einſchreibung in dieſe Rolle wurde nur bei 14 Innungen erhoben .

Ausſtellungen von Lehrlingsarbeiten veranſtalteten im Berichtsjahr ( 1904 )
19 Innungen .

Prüfungsausſchüſſe für Geſellenprüfungen beſtehen bei allen Zwangs⸗ und bei 50 freien
Innungen ; abgehalten wurden Prüfungen im Jahre 1904 bei 65 Innungen und zwar
unterzogen ſich dieſen Prüfungen 465 bei Innungsmitgliedern beſchäftigte Lehrlinge , davon
9 ohne Erfolg .

Fachſchulen , die von Innungen nach Inkrafttreten des Handwerkergeſetzes errichtet wurden ,
beſtanden in Baden Ende 1904 : 3 mit 89 Schülern und 7 Lehrern , wovon 2 Berufslehrer und
5 Handwerker ſind . 2 dieſer Fachſchulen gehören Zwangsinnungen , eine den freien Innungen
an . Bei einer der Zwangsinnungen beſteht auch eine beſondere Aufſicht für das Schulweſen .
Aufgewendet wurden für das Schulweſen aus eigenen Mitteln der Innungen 324 %/ , dazu kommen
759 / aus Zuſchüſſen des Staates und ſonſtiger Korporationen .

Veranſtaltungen zur Ausbildung der Meiſter , Geſellen und Lehrlinge fanden im
Berichtsjahre 95 ſtatt . Der Aufwand einſchließlich der Koſten der Bibliotheken und Zeitungen
belief fih auf 2481 JM, alfo tamen auf jede Innung durchſchnittlich 30 / .

20 Innungen , darunter 5 Zwangs⸗Innungen , unterhielten Arbeitsnachweiſe ; die meiſten
find nach Erlaß des Handwerkergeſetzes eingerichtet worden . In Anſpruch genommen wurden dieſe
Nachweiſe von 5375 Perſonen , welche Arbeit ſuchten ; 3306 erhielten ſolche . Vermittelungs —
gebühren erhoben nur 3 Anſtalten und vereinnahmten 1615 M. Reiſeunterſtützung gewährten
19 Nachweiſe an 1516 Perſonen in Höhe von 1516 / . An Arbeitsnachweiſen anderer Korpora⸗
tionen beteiligten ſich 41 Innungen , doch gewährten nur 10 Zuſchüſſe im Geſamtbetrage von 243 M.
Der Geſamtaufwand für Arbeitsnachweiſe erreichte den Betrag von 8824 Mb.

Unbedeutend ſind die Leiſtungen der Innungen auf dem Gebiete des H erbergsweſens . Es
haben zwar 38 Innungen Ausſchüſſe für das Herbergsweſen beſtellt , aber nur 1 hat eine einem
Gaſtwirt übertragene Herberge . Drei Innungen zahlten an kommunale Herbergen Zuſchüſſe von
im gangen 62 Mo,

Innungskrankenkaſſen beſtanden 10 ( wovon 6 nach Erlaß des Geſetzes gegründet
wurden ) mit einem durchſchnittlichen Mitgliederbeſtand von 4933 . Die Einnahmen betrugen
227 981 / , die Ausgaben 220 632 Mb. Der Vermögensbeſtand der Kaſſen Ende 1904 betrug
131 687 M.

Unterſtützungskaſſen unterhielten 5 Innungen . Der Mitgliederbeſtand der 5 Kaſſenw 2 Gterbe - und Begräbnis - und 3 fonftige Kaſſen — betrug 243 . Vereinnahmt wurden von ihnen
6103 / , verausgabt 971 . Der Vermögensbeſtand bezifferte ſich Ende 1904 auf 11825 M.
Außerdem waren noch 5 Innungen an Unterſtützungskaſſen anderer Vereinigungen beteiligt .

An Submiſſionen haben in den letzten 5 Jahren nur s freie Innungen teilgenommen .
31 Innungen haben im Erhebungsjahr Beauftragte zur Betriebsüberwachung nach
* 94 G0 beſtellt , die 28 Werkſtatt - und 25 Unterkunftsräume für Lehrlinge unterſucht haben .
Schriftlicher Bericht wurde von dieſen in 5 Fällen erſtattet , in 3 Fällen war der Bericht Gegen
ſtand der Verhandlung in der Innungsverſammlung ; behördliches Einſchreiten war jedoch in
temem Falle geboten .
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Preisbeſchränkungen hat nur eine Innung eingeführt ; ein gemeinſamer Geſchäfts

betrieb beſteht ebenfalls nur für eine Innung und betrifft den gemeinſamen Bezug von Rohſtoffen
und den gemeinſamen Bezug und die gemeinſame Benutzung von Maſchinen und Geräten .

Auflöſungsanträge wurden im Jahr 1904 bei 8 Zwangs⸗ und 3freien Innungen geſtellt ,
aber ſämtlich abgelehnt . Bei 28 Innungen mußten Ordnungsſtrafen in 895 Fällen wegen Nicht⸗

erfüllung der Pflicht verhängt werden , davon betrafen 870 Fälle unentſchuldigtes Fehlen bei Ver⸗

ſammlungen . Die Geſamtſumme der Strafgelder betrug 555 M.

Die Einnahmen ſämtlicher Innungen im Jahr 1904 beliefen ſich auf 54 245 Mo, Die Aus

gaben auf 42 989 / . Die Verwaltungskoſten verſchlangen hiervon allein 22 689 / . Der Ver⸗

mögensſtand der Innungen geſtaltete ſich wie folgt : Aktiva 291497 / , Paſſiva 238 228 M, gibt
einen Uberſchuß von 53 269 o ,

Zuſammenfaſſend läßt ſich ſagen , daß die Innungen in Baden , wenigſtens hinſichtlich ihrer
volkswirtſchaftlichen Betätignng , bisher keine ſehr großen Erfolge aufzuweiſen haben ; auch die

Zwangsinnungen , auf die anfänglich ſo große Hoffnungen geſetzt worden ſind , machen hievon keine

Ausnahme . Dem Kenner unſeres Landes ſind dieſe Ergebniſſe nichts weniger als auffallend ; ſie

finden in Folgendem ihre Begründung . Die Pflege des gewerblichen Unterrichtsweſens

hat die Regierung ſelbſt ſchon vor mehreren Jahrzehnten in die Hand genommen ; nur ausnahms —

weiſe bleibt hier für einzelne Fachvereinigungen (ſo z. B. den Friſeuren , Perückenmacher uſw. ) noch
ein Feld zur weiteren Betätigung offen . Den Ausbau des Arbeitsnachweiſes haben Anfangs

der 90 er Jahre Gemeinden und gemeinnützige Vereinigungen mit weitgehender ſtaatlicher Unter⸗

ſtützung in Angriff genommen ; ein Wettbewerb der Innungen war daher kaum noch notwendig
und auf dieſem Gebiet auch nicht immer erwünſcht . In der Gründung von Sterbekaſſen ſind

einzelne gewerbliche Vereine und der Verband der badiſchen Handwerkervereine , der fpäter mit dem

Verband der Gewerbevereine verſchmolzen wurde , vorangegangen ; nach Einführung der Gewerbe⸗

gerichte hat das Schiedsgerichtsweſen ebenfalls ſeine Bedeutung verloren . Das Genoſſen⸗

ſchaftsweſen vollends bedarf einer Organiſation in Form von Innungen überhaupt nicht .

Schließlich ſei noch angeführt , daß die geringe Entwicklung des Innungsweſens in unſerem Lande

nicht zuletzt ſeine Erklärung findet in dem Wettbewerb , den einmal die große Zahl freier

gewerblicher Vereinigungen und dann die Einführung der Handwerkskammern infolge des Geſetzes

vom Jahr 1897 verurſacht . Unter erſteren ſind beſonders die Gewerbevereine aufzuführen , deren

Gründung teilweiſe in die erſten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts zurückreicht und die in einer

größeren Anzahl von Orten erfreuliche Erfolge , beſonders auf dem Gebiete des Lehrlingsweſens ,

aufweiſen können . Daß dem Geſamthandwerk in der durch das Handwerkergeſetz neu geſchaffenen

Handwerkskammer eine Intereſſenvertretung erſtanden iſt , die im weſentlichen alle diejenigen Auf⸗

gaben erfüllt , welche den Innungen bisher obgelegen haben, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden .

4. Die Erhebung gewerblicher Betriebe am 1. Oktober 1907 .

Für die Zwecke der Berichterſtattung der Gewerbeaufſichtsbehörden ( 5 139b . . ) werden

in Baden ſeit dem Jahr 1892 jeweils auf Anfang Oktober Aufnahmen über die Zahl der der Ge —

werbeaufſicht unterliegenden Anlagen und der darin beſchäftigten Arbeiter veranſtaltet . Mit der

Leitung und Durchführung dieſer Erhebungen ift das Großh . Statiſtiſche Landesamt beauftragt .
Unter die Erhebung fallen zweierlei Kategorien von Betrieben :

1. Fabriken und dieſen bezüglich der Arbeiterſchutzvorſchriften gleichgeſtellte Anlagen (d. ſ.

Hüttenwerke , Bergwerke , Salinen , Aufbereitungsanſtalten , unterirdiſch betriebene Brüche und Gruben ,

Zimmerplätze und andere Bauhöfe , Werften , die nicht bloß vorübergehend oder in geringem Umfang
betriebenen Ziegeleien und über Tag betriebenen Brüche und Gruben , ſämtliche Motorwerkſtätten ,
bie Werkſtätten der Kleiber - und Wüſchekonfektion einſchließlich der Maßwerkſtätten für Frauen⸗ und

Kinderkleidung und Putzwerkſtätten , ſowie die Werkſtätten der Tabakinduſtrie ) .
2. Alle ſonſtigen Gewerbeanlagen , für welche auf Grund des § 120e G. O. vom Bundesrat

beſondere Vorſchriften erlaſſen ſind (die ſog. reviſionspflichtigen Handwerksbetriebe ) ,
Als Gewerbeaufſichtsbehörden find in Baden beſtellt :
a, für die bergmänniſch betriebenen Gewerbeanlagen der Großh. Bergmeiſter ;
b. für die reinen Steinbrüche , die Gräbereien ſowie die gemiſchten Steinbruch - und Stein -

hauereibetriebe mit überwiegender Steinbrecherei die Großh. Waſſer - und Straßenbau⸗

inſpektionen ;
c. für alle übrigen der Gewerbeaufſicht unterſtellten Anlagen die Großh . Fabrikinſpektion .
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